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RS OGH 1981/10/29 12Os169/81
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1981

Norm

StGB §90 Abs1

Rechtssatz

Die Feststellung, ob eine Handlung (Mitfahrt mit einem alkoholisierten Fahrzeuglenker) nach dem objektiven

Erklärungssinn als eindeutige konkludente Einwilligung in eine Gefährdung der körperlichen Sicherheit zu beurteilen

ist, fällt primär in den Bereich der Tatfrage.
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